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Entscheidung 
In dem Statutenstreitverfahren 

8/1973/P  
27.10.1973 

 
In dem Parteiordnungsverfahren 
 
Landesverband B 

- Antragsteller - 
Rechtsbeistand: Genosse P 
 
g e g e n 
 
S aus B 

- Antragsgegnerin - 
Rechtsbeistand: R aus B 
 
hat die Bundesschiedskommission in der mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 1973 
unter Mitwirkung von 

Erwin Schoettle (Vorsitz) 
Dr. Johannes Strelitz und 
Ludwig Metzger 

beschlossen: 
 

1. Mit Rücksicht auf den aus dem Protokoll ersichtlichen 
Vergleich zur gütlichen Beilegung des Streites nach § 10 
Schiedsordnung wird das Verfahren eingestellt. 

2. Die Erstattung der notwendigen Auslagen nach 31 Abs. 6 
der Schiedsordnung wird angeordnet. 

 
 

[Anhang] 
 
Protokoll 
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über die mündliche Verhandlung der Bundesschiedskommission im Parteiordnungsverfahren 
Landesverband B gegen S am 27. Oktober 1973, 14.30 Uhr in Bonn. 
 
Anwesend waren:  Erwin Schoettle (Vorsitzender) 

Dr. Johannes Strelitz (Stellvertreter) 
Ludwig Metzger (Stellvertreter) 
Dr. Claus Arndt 
als Mitglieder der Bundesschiedskommission, 
A und K 
als Protokollführer, 
 

für den Antragsteller:  Genosse M und Genosse P, 
 
für die Antragsgegnerin: Antragsgegnerin persönlich sowie R als Rechtsbeistand. 
 
 
Nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung durch den Vorsitzenden regte Dr. Johannes 
Strelitz als Berichterstatter der Schiedskommission eine gütliche Beilegung des Streites an. 
 
Nach Erörterung akzeptierte der Antragsteller folgende Erklärung der Antragsgegnerin zur 
Beilegung des Streites: 
 
"Zu dem von mir mitverfaßten Artikel "Ein Angriff auf den Status Westb‘s" (Extra-Dienst Nr. 
43 - 44 vom 5. Juni 1971) gebe ich folgende Erklärung ab: 
Ich stehe fest auf dem Boden des G. Programms und den Grundsätzen der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands. Daraus folgt, daß ich die in dem Artikel genannten 
Personen zu keiner Zeit als Genossen im Sinne von politischen Kampfgefährten betrachtet 
habe. Sollten durch den Artikel hieran Zweifel oder ein Schaden für die Partei entstanden 
sein, so bedauere ich dies. Zum Inhalt des Artikels erkläre ich, daß ich fest hinter der Ost- 
und Berlinpolitik der SPD stehe." 
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